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MEMORIALE [DER IN DEN KLEINODIENSTREIT 123  VERWICKELTEN OBERSTEN
UND HAUPTLEUTE] ZUHANDEN DER VON IHNEN IN DIESER ANGE¬
LEGENHEIT NACH ZUERICH ENTSANDTEN HAUPTLEUTE [ HANS
WILHELM] GRIMM UND [ HIERONYMUS] VON ERLACH, [ VERFASST
VON BEAT II . ZURLAUBEN]

"Würdt rathsam erachtet das vor dem . . . Magistrat als Räth und Burgern . . .

[von ] Zürich 3 H . Oberster [ Johann Jakob ] R a an syn . . . mehrmals erholte

Clag undt besohwärdt widerumb einfüehren Lasse sambt dem schrifftlichen be-
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rieht wye es mit der hintragung der Kleinodieri ergangen

Herriacher kan Jn Namen der H. Obersten und hauptluther% 3 erinert werden 3 was

deswegen Zuo Undersehidenliehen mahlen 3 an die . . . Oberkheit der Statt Zürich

. . . begärt worden und das diser sach halber nit allein von H. generalen [=Co-

lonel général des Suisses et Grisons 3 Charles ] von Schömberg  an die

13 ohrt geschriben [ - dabei ist ev . das Schreibeyi vom 10 . September 1652 ge-
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meint - ] 3 welches man abzehören begäreji khan 3 sonders Von Underschidenlich

ohrten etliche intercessionschryben an sy abgangen 3 da man Kürtze wegen eben

auch die drüw Letsten abläsen möchte . Und wan Nun wye bishero beschächen man

Zuo der erscheinung 3 wye auch Unparthyisch disposition der Kleinodien nit ge¬

langen möchte 3 Thuyendt die anwesenden Herren Jn Namen aller Abwäsenden in¬

teressierten widerumb wye hievor schon beschächen 3 wider allen ersten 3 unguo-

ten erfolg protestieren 3 wye Jn Uberschickhter Erkhlärung formaliter by dem

beschluss 3 Niderigen Unverhoften Fahls begriffen ist 3 und selbige worth auch

nut bringendt.

Und soll man sich Jn khein Verandtwortung weder der Rechnung Jioch der Abschei¬

den nit einlassen 3 dan solches syn Zytt und syn ohrt hat : einfaltig erfahren 3

ob Nunmehr ein . . . Oberkheit die Jrige [ d . h . die Hauptleute Thomas Nerd-

m ü l l e r und Dietegen Holz halb 3 welche die Kleinodien hinterhiel¬

ten ] Von der widersetzligkheit abhalten 3 Und Zuo der Von Händen gebung der

Kleinodien Oberkheitlich vermögen werden.

Warumb Jnen solche stukh nit Zuo Verthruen 3 sindt etliche erhebliche Ursachen



bekhandt , die Keinem gar Woll Vermeldt Werden : die stäthe Verenderung , be-

threüwung des Verkhauffs , Ungwusheit und Unsicherheit der Stukhen eigenwil¬

liges beginnen Vor allen andern bezalt Zesyn Undt wegen nichts anders wärs

als die Jezige . . . Abträtung etc.

Solte dan widerumb ein Andere Zyt bestimbt werden und den hauptlüthen Zuoge-

muothet nachmalen Zuo erschynen soll man einmal den Revers Zuo den Oberkhei-
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ten durch die schriftliche Ueberschikhte Erkhlärung und protestation Vorbe¬

halten . Es wäre dan das de facto die darlegung der khleinodien und die ander-

wärtige déposition Jn Unparthysche handt erkhendt , und dero diesmalen statt

undt genuog beschächen wolte , wurde man sich alsbaldt Umb Vemere Nothurfft

Zuoberathschlagen , Zesamen verfliegen.

Es wirdt aber Jm übrigen den anwesenden herren als bevollmächtigten wyttere

Nothwendigkheiten Zuo Jrem guot befinden heimgesetzt , undt werden sy die

Uberschikhte erclerung Zuo Underschryben woll wüssen " .

1 ) vgl . etwa AH 23/178 ; 24/117
3 ) s . AH 60/39

2 ) Damit ist ev . AH 22/195 gemeint.
4 ) s . AH 22/182
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